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Satzung SportPlatz Korntal-Münchingen e. V. 
 

 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Der Verein trägt den Namen „SportPlatz Korntal-Münchingen“ (nachfolgend als 
„Verein“ bezeichnet). Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der 
Eintragung lautet der Name „SportPlatz Korntal-Münchingen e. V.“. 

 

(3) Sitz des Vereins ist Korntal-Münchingen. 

 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung 

a) des Sports 

b) der Erziehung 

c) der Kinder- und Jugendhilfe. 

 

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

a) Förderung von sportlichen Leistungen und Übungen 

b) Angebot von sport-pädagogischer Kinderbetreuung 

c) generationen-übergreifende Präventions-Sportangebote 

d) Durchführung von Sportveranstaltungen und Freizeitmaßnahmen 

e) Organisation und Gestaltung von Ferienprogrammen 

f) Aus-, Fort- und Weiterbildung von Übungsleitern 

 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. 

 

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. 

 

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

(7) Mitglieder erhalten bei Ausscheiden aus dem Verein oder dessen Auflösung keine 
Beitragsanteile zurück und haben keinen Anspruch auf das Vermögen des Vereins. 
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§ 3 Verbandsmitgliedschaft 

 

Der Verein ist Mitglied des Württembergischen Landessportbund (WLSB) und der ange-
schlossenen Fachverbände, deren Sportarten er betreibt. Der Verein und seine Mitglie-
der anerkennen als für sich verbindlich die Satzungsbestimmungen und Ordnungen des 
WLSB und dessen Mitgliedsverbänden, deren Sportarten im Verein betrieben werden. 

 

 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied des Vereins können natürliche Person oder juristische Personen werden. 
Der Verein besteht aus ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern. 

 

(2) Ordentliche Mitglieder sind alle Mitglieder, die sich aktiv am Vereinsleben beteiligen. 
Außerordentliche Mitglieder sind die passiven und fördernden Mitglieder des Ver-
eins, sowie die juristischen Personen. 

 

(3) Der Erwerb der Mitgliedschaft setzt einen schriftlichen Aufnahmeantrag auf einem 
dafür vorgesehenen Vordruck voraus, der an den Verein zu richten ist. Der Aufnah-
meantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter, die 
gleichzeitig als Zustimmung zur Wahrnehmung von Mitgliederrechten und -pflichten 
gilt. Diese verpflichten sich damit zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge bis zum Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem der Minderjährige volljährig wird. 

 

(4) Über den Annahmeantrag entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. Bei Ab-
lehnung des Antrages ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Grün-
de mitzuteilen. 

 

(5) Die Mitgliedschaft beginnt mit der Bestätigung des Aufnahmeantrags durch den Vor-
stand des Vereins.  

 

(6) Personen, die dem Zweck des Vereins in besonderem Maße gefördert haben, kön-
nen durch Beschluss des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

 

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

(1) Mit der Aufnahme in den Verein anerkennt das Mitglied die Satzung. Es verpflichtet 
sich die Satzungsregelungen und die Ordnungen des Vereins sowie die Beschlüsse 
der Vereinsorgane zu befolgen. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteres-
sen zu fördern und alles zu unterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck des 
Vereins entgegensteht. 

 

(2) Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Die Ausübung des 
Stimmrechts für Minderjährige erfolgt durch die gesetzlichen Vertreter. 

 

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren persön-
lichen Verhältnissen schriftlich zu informieren. Dazu zählt insbesondere: 
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a) Mitteilung von Anschriftsänderungen 

b) Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen rele-
vant sind (z.B. Beendigung der Schulausbildung, Studium, etc.) 

c) Änderung der Bankverbindung bei der Teilnahme am Einzugsverfahren. 

 

(4) Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die erforderli-
chen Änderungen nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten des Vereins und können die-
sem nicht entgegengehalten werden. Entsteht dem Verein dadurch ein Schaden, ist 
das Mitglied zum Ausgleich verpflichtet. 

 

 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

 

(1) Der Verein kann folgende Beiträge von seinen Mitgliedern erheben: 

a) Aufnahmegebühr 

b) Mitgliedsbeitrag 

Die Höhe der Beiträge wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Weitere Ein-
zelheiten regelt die Beitragsordnung des Vereins. 

 

(2) Der Verein ist zur Erhebung einer Umlage berechtigt, sofern diese zur Finanzierung 
besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins 
notwendig ist. Über die Festsetzung der Höhe der Umlage entscheidet die Mitglie-
derversammlung durch Mehrheitsbeschluss, wobei jährlich eine Höchstgrenze be-
steht von jeweils dem Dreifachen eines Jahresbeitrages. 

 

(3) Die Mitglieder haben die Beitragsforderungen des Vereins zum Zeitpunkt der Fällig-
keit zu erfüllen. Die Fälligkeit legt der Vorstand jeweils per Beschluss fest. 

 

(4) Die Zahlung der Mitgliedsbeiträge erfolgt in der Regel im Wege des Lastschrift- bzw. 
Einzugsverfahrens. Zu diesem Zweck hat der Verein einen Anspruch gegen jedes 
Mitglied auf Erteilung einer Einzugsermächtigung. Die Einzugsermächtigung ist ge-
genüber dem Verein schriftlich mit dem Aufnahmeantrag zu erteilen. 

 

(5) Bei minderjährigen oder nicht geschäftsfähigen Mitgliedern haften deren gesetzliche 
Vertreter für die Beitragspflichten des Mitglieds als Gesamtschuldner. 

 

(6) Nach Eintritt der Volljährigkeit hat das Mitglied das Recht, die Mitgliedschaft unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten schriftlich zu kündigen. Minderjährige Ver-
einsmitglieder werden mit Eintritt der Volljährigkeit automatisch als erwachsene Mit-
glieder im Verein geführt; ab dem Folgejahr wird der entsprechende Beitrag berech-
net. Die betroffenen Mitglieder werden rechtzeitig durch den Verein informiert. 

 

 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch 
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a) Austritt aus dem Verein (Kündigung); 

b) Streichung von der Mitgliederliste; 

c) Ausschluss aus dem Verein; 

d) Tod bzw. Auflösung der juristischen Person. 

 

(2) Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch schriftliche Erklärung gegen-
über dem Vorstand. Der Austritt kann nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen. Zur Einhaltung der Kündi-
gungsfrist ist der rechtzeitige Zugang der Kündigungserklärung erforderlich. 

 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen 
werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Bei-
trägen gemäß der Satzung in Verzug ist. 

Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zwei-
ten Mahnung drei Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung ausdrücklich die 
Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des Vorstandes über die Streichung soll 
dem Mitglied mitgeteilt werden. 

 

(4) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen 
werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

Ein Ausschlussgrund ist insbesondere in den nachfolgend bezeichneten Fällen ge-
geben: 

a) bei grobem oder wiederholten Verstoß des Mitglieds gegen die Satzung, 
gegen Ordnungen oder gegen Beschlüsse des Vereins oder gegen die Re-
gelungen eines Verbandes, dem der Verein als Mitglied angehört; 

b) wenn sich das Mitglied unehrenhaft verhält oder das Ansehen des Vereins 
oder eines Verbandes, dem der Verein angeschlossen ist, durch Äußerun-
gen oder Handlungen herabsetzt oder schädigt; 

c) wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Grundsätze der geschriebe-
nen und ungeschriebenen Sportgesetze verstößt. 

 

(5) Vor dem Ausschließungsbeschluss ist dem Betroffenen schriftlich unter Fristsetzung 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Entscheidung über den Ausschluss 
ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied bekannt zu machen. Gegen die Ent-
scheidung des Vorstands kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung 
einlegen. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des 
Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Ist die Beru-
fung rechtzeitig eingelegt, so hat der Vorstand innerhalb von drei Monaten die Mit-
gliederversammlung zur Entscheidung über die Berufung einzuberufen. Bis dahin 
ruht die Mitgliedschaft. Macht das Mitglied von dem Recht der Berufung gegen den 
Ausschließungsbeschluss keinen Gebrauch oder versäumt es die Berufungsfrist, so 
unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass die Mit-
gliedschaft als beendet gilt. 

 

(6) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle An-
sprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus 
dem Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben 
unberührt. 

 



                                                                                                          

5 

§ 8 Organe des Vereins 

 

Die Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand 

c) der Beirat. 

 

 

§ 9 Haftung der Organmitglieder und Vertreter 

 

Die Haftung der Mitglieder der Organe, der besonderen Vertreter oder der mit der Vertre-
tung beauftragten Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-
schränkt. Werden diese Personen von Dritten zur Haftung herangezogen, ohne dass 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese gegen den Verein einen An-
spruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche sowie auf Freistellung 
von Ansprüchen Dritter. 

 

 

§ 10 Allgemeines zu den Organen und Organmitgliedern 

 

(1) Die Amtsdauer der gewählten Organmitglieder beträgt 2 Jahre. 

 

(2) Führt eine Wahl zu keinem Ergebnis oder scheidet ein Mitglied durch Tod, Amtsent-
hebung oder Rücktritt vorzeitig aus seinem Amt aus, ist der Vorstand berechtigt, das 
verwaiste Amt bis zur nächsten Mitgliederversammlung kommissarisch zu besetzen. 

 

(3) Jedes Amt im Verein beginnt mit der Annahme der Wahl und endet mit dem Rück-
tritt, der Abberufung oder der Annahme der Wahl durch den neu gewählten Nachfol-
ger im Amte. 

 

(4) Die Organfunktion im Verein setzt die Mitgliedschaft im Verein voraus. 

 

(5) Die weiblichen Mitglieder der Vereinsorgane führen ihre Amtsbezeichnung in weibli-
cher Form. 

 

(6) Abwesende können nur dann in eine Organfunktion gewählt werden, wenn sie dazu 
die Annahme der Wahl schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt haben. 

 

 

§ 11 Amtsausübung, Vergütung, Aufwendungsersatz 

 

(1) Alle Organfunktionen im Verein werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeführt. Die 
Satzung kann hiervon Ausnahmen ausdrücklich zulassen. 
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(2) Bei Bedarf können die Vereins- und Organämter des Vereins im Rahmen der haus-
haltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienst- oder Ar-
beitsvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a 
EStG ausgeübt werden. 

 

(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der Vorstand. Gleiches 
gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 

 

 

§ 12 Mitgliederversammlung (MV) 

 

A. Grundsätze 

 

(1) Die MV ist das oberste Organ des Vereins und findet jährlich im ersten Halbjahr 
statt. 

 

(2) Die MV wird vom ersten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertreten-
den Vorsitzenden einberufen. Die Einberufung erfolgt mit einer Frist von sechs Wo-
chen schriftlich oder per E-Mail an die Mitglieder und unter Bezeichnung der Tages-
ordnung, in der die Gegenstände der Beschlussfassung zu bezeichnen sind. 

 

(3) Anträge zur Mitgliederversammlung können von jedem Mitglied gestellt werden. Sie 
müssen spätestens drei Wochen vor der MV schriftlich mit Begründung beim Vor-
stand des Vereins eingereicht werden. Eingehende Anträge müssen den Mitgliedern 
bis zwei Wochen vor der MV bekannt gegeben werden. Später eingehende Anträge 
können nicht mehr als Beschlussgegenstand in die Tagesordnung aufgenommen 
werden.  

 

(4) Ausgenommen sind Dringlichkeitsanträge, über deren Aufnahme in die Tagesord-
nung die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebe-
nen Stimmen der Mitglieder entscheidet. Als Dringlichkeitsanträge können nur sol-
che Beschlussgegenstände behandelt werden, bei denen eine entsprechende Be-
gründung vom Antragsteller vorgetragen wird, aus der sich vor allem die Umstände 
der Dringlichkeit und die Bedeutung des Antrages ergeben. Satzungsänderungsan-
träge sind als Dringlichkeitsanträge nicht statthaft. 

 

(5) Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden des Vorstandes bei des-
sen Verhinderung von seinem Stellvertreter geleitet. 

 

(6) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit ein-
facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Mitglieder gefasst, soweit sich aus 
der Satzung nichts Abweichendes ergibt.  

 

(7) Beschlüsse über Satzungsänderungen erfordern eine Mehrheit von 2/3 der abge-
gebenen Stimmen der Mitglieder. Für Änderungen und Erweiterungen des Vereins-
zwecks bedarf es einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen der 
Mitglieder. 
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(8) Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf 
geheime Abstimmung gestellt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung. 

 

(9) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das 
vom jeweiligen Protokollführer und vom Versammlungsleiter (Vorstand) zu unter-
zeichnen ist. Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt. 

 

(10) Eine außerordentliche MV findet statt, wenn 

a) der Vorstand des Vereins die Einberufung mit Rücksicht auf die Lage des 
Vereins oder aufgrund eines wichtigen Ereignisses für erforderlich hält, 

b) die Einberufung von 25% der Mitglieder des Vereins schriftlich gegenüber 
dem Vorstand mit einer entsprechenden Begründung verlangt wird. 

 

(11) Im Übrigen gelten die allgemeinen Regelungen dieser Satzung. 

 

(12) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zustän-
dig: 

a) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands 

b) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltplans für das nächs-
te Geschäftsjahr 

c) Entgegennahme der Berichte der Kassenprüfer 

d) Entlastung des Vorstands 

e) Wahl des Vorstands  

f) Wahl der Kassenprüfer 

g) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Beiträge, siehe § 6 

h) Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge  

i) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des 
Vereins 

 

 

§ 13 Vorstand 

 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus 

a) Der/die erste Vorsitzende 

b) Der/die stellvertretende Vorsitzende 

c) Der/die stellvertretende Vorsitzende 

d) Der/die Schriftführer/in 

 

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der Vorsitzende und seine zwei Stellvertreter. 
Jeweils zwei dieser Personen vertreten den Verein gemeinsam. Die Vertretungs-
macht des Vorstandes ist in der Weise beschränkt, dass Rechtsgeschäfte mit einem 
Geschäftswert über 20.000,00 Euro für den Verein nur verbindlich sind, wenn die 
Zustimmung des Beirats hierzu erteilt ist. 
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(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für d ie Dauer von 2 Jahren, 
vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt auch nach seiner Amtszeit 
solange weiter im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt worden ist. Wählbar sind 
nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Wiederwahl  
von Vorstandsmitgliedern ist zulässig. 

 

(4) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Er ist für alle Angelegenheiten des Ver-
eins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan 
zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben: 

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstel-
lung der Tagesordnung 

b) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

c) Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung eines Jahres-
berichts 

d) Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mit-
glieder 

e) Verwaltung und satzungsgemäße Verwendung des Vereinsvermögens 

f) Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen 

 

(5) Der Vorstand ist verpflichtet, in allen wichtigen Angelegenheiten die Meinung des 
Beirats einzuholen. 

 

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen. Der 
erste Vorsitzende, bei Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende, lädt unter 
Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 2 Wochen zu Vorstandssitzungen 
ein. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen der 
Erschienenen. 

 

(7) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstands-
mitglieder ihre Zustimmung zu der beschließenden Regelung erklären. 

 

(8) Der Vorstand ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  

 

 

§ 14 Kassenprüfer 

 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreise der stimmberechtigten Mitglie-
der für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer. Dieser darf nicht Mitglied 
des Vorstandes sein. Ihre Wiederwahl ist zulässig. 

 

(2) Der Kassenprüfer hat die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Bele-
ge mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und 
dies durch seine Unterschrift zu bestätigen. Der Kassenprüfer erstattet der Mit-
gliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragt bei ordnungsgemäßer 
Prüfung der Kassengeschäfte die Entlastung des Schatzmeisters und der übrigen 
Vorstandsmitglieder. 
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(3) Bei vorgefundenen Mängeln muss der Kassenprüfer unverzüglich dem Vorstand 
berichten. 

 

 

§ 15 Beirat 

 

(1) Zur Beratung des Vorstandes und zur Unterstützung der satzungsgemäßen Ziele 
kann der Vorstand Persönlichkeiten in den Beirat berufen, die aufgrund ihrer Funkti-
on oder aus anderen Gründen hierfür besonders geeignet sind. Sie müssen nicht 
gleichzeitig Mitglieder des Vereins sein. 

 

(2) Hinsichtlich der Zahl der Mitglieder des Beirats gibt es für den Vorstand keine Be-
grenzung. 

 

(3) Die Mitglieder des Beirats sind insbesondere für folgende Aufgaben zuständig: 

a) beratende Funktion 

b) Ehrungen 

c) Zustimmungserfordernis bei Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert 
über 20.000,00 €. 

 

 

§ 16 Vereinsordnungen 

 

(1) Der Verein kann sich zur Regelung der internen Abläufe des Vereinslebens Vereins-
ordnungen geben. 

 

(2) Alle Vereinsordnungen sind nicht Bestandteil dieser Satzung und werden daher nicht 
in das Vereinsregister eingetragen. 

 

(3) Für Erlass, Änderung und Aufhebung einer Vereinsordnung ist grundsätzlich der 
Vorstand zuständig, sofern nicht an anderer Stelle in dieser Satzung eine abwei-
chende Regelung getroffen wird. 

 

(4) Vereinsordnungen können bei Bedarf insbesondere für folgende Bereiche und Auf-
gabengebiete erlassen werden: 

a) Geschäftsordnung für die Organe des Vereins 

b) Finanzordnung 

c) Beitragsordnung 

d) Wahlordnung 

 

(5) Zu ihrer Wirksamkeit müssen die Vereinsordnungen den Mitgliedern des Vereins 
bekanntgegeben werden. Gleiches gilt für Änderungen und Aufhebungen. 
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§ 17 Datenschutz 

 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen personenbezogene Daten über persönliche und sachli-
che Verhältnisse der Mitglieder im Verein gespeichert, übermittelt und verändert. 

 

(2) Jeder Betroffene hat das Recht auf : 

a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 

b) Berichtigung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig 
sind, 

c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaup-
teten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen 
lässt, 

d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung 
unzulässig war. 

 

(3) Den Organen des Vereins und allen Mitarbeitern des Vereins oder sonst für den 
Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als 
den zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zwecken zu verarbeiten, bekannt 
zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht 
auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 

 

§ 18 Auflösung und Vermögensanfall 

 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen 
werden, auf deren Tagesordnung die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung 
den Mitgliedern angekündigt ist. 

  

(2) Zur Beschlussfassung über die Auflösung ist eine Mehrheit von drei Viertel der ab-
gegebenen Stimmen der Mitglieder erforderlich. 

 

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen der Körperschaft an die Olgälestiftung Hilfe für das kran-
ke Kind e.V., die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige 
oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

 

 

§ 19 Gültigkeit dieser Satzung 

 

Diese Satzung wird von der Gründungsversammlung beschlossen. Sie tritt in Kraft, so-
bald der Verein in das Vereinsregister beim Amtsgericht Ludwigsburg eingetragen ist. 

 

 

Korntal-Münchingen, den 21.09.2011 

 

 


